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Gemeinderat 

Auszug aus den Verhandlungen des 

Gemeinderates vom 7. November 2016 

 

 

Dübendorf, 7. November 2016 

 
1. Die Ausrichtung eines einmaligen Investitionsbeitrages von Fr. 500‘000.00 an den 

Schulhausneubau des Lycée Français im Hochbord und die Bewilligung eines einmaligen 
Kredites von Fr. 500‘000.00 wird abgelehnt. 

2. Das Geschäft „Weiterbildungskurse Dübendorf (WBK); Erhöhung des jährlichen 
Defizitbeitrages von Fr. 250'000.00 um Fr. 120'000.00 und der Umwandlung des 
Gesamtbetrages von Fr. 370'000.00 in einen jährlichen Betriebsbeitrag für die Stiftung WBK 
per 1. Januar 2017; Zustimmung zuhanden der Urnenabstimmung“ wird mit Änderungen 
genehmigt. 

3. Acht Bürgerrechtsgesuche: 

Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden werden in das 
Bürgerrecht der Stadt Dübendorf aufgenommen: 

3.1 Berisha Cazim, serbischer Staatsangehöriger, Dübendorf 

3.2 Acciardi Ugo, italienische Staatsangehörige, Dübendorf 

3.3 Bojarski Ronald und Katrin, deutsche Staatsangehörige, sowie die Kinder Xenia und Aaron, 
Dübendorf 

3.4 Romatowski Heike, deutsche Staatsangehörige, Dübendorf 

3.5 Späni Eridania, dominikanische Staatsangehörige, Dübendorf 

3.6 Köhler Gabriele, deutsche Staatsangehörige, Dübendorf 

3.7 Schenk Andreas, deutscher Staatsangehöriger, Gockhausen 

3.8 Sedighi Shahriar, iranischer Staatsangehöriger, Dübendorf 

Gegen diese Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und 
ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs beim 
Bezirksrat Uster, Amtsstrasse 3, 8610 Uster, erhoben werden. Im Übrigen kann gegen die 
Beschlüsse gestützt auf § 151 Abs. 1 Gemeindegesetz, innert 30 Tagen, von der Mitteilung an 
gerechnet, schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat Uster erhoben werden. Die Kosten des 
Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. Die Rekurs- oder Beschwerdeschrift 
muss einen Antrag und deren Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, so weit 
möglich, beizulegen. 

 
 
 
Hanspeter Schmid    Beatrix Pelican 
Ratspräsident Sekretärin 
 
 
 
Publikation im „Glattaler“ vom Freitag, 11. November 2016 

. . .  verlässlich, mit Qualität und Engagement


